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Die Ehre …

 Es war einmal ein 
Strahlenschutzbeauftragter ...
 ... der wollte ein neues Messgerät in seinem     

Radionuklidlabor
 ... der wusste sich zu helfen
 ... der eine Kleinigkeit übersah
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Beta-Counter
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Funktion Beta-Counter

 Flüssigszintillationszähler
 Liquid-Scintillation-Counting (LSC)

 Probe im Detektormaterial aufgelöst
 Messung gekühlt, mit 2 PMTs in Koinzidenz

 Quench-Korrektur
 Compton-Elektronen, Kalibrierquelle: 700 kBq Ba-133
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Entsorgung
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Problem

 Strahlenschutzverordnung 1972
 Ba-133 nicht in Anlage 3

HWZ: 10,5a / Z=56
 Freigrenze: 1µCi (37kBq)
 Quelle: 700 kBq, Freigrenze überschritten

AllgStrSchV(2006): Freigrenze 1 MBq

 Kennzeichnungspflicht §53

 Aufbewahrung §54

 Aufzeichnung §54
F. König, Der Strahlenschutzbeauftrage – eine Frage der Ehre? 7



Seit damals

 Auflagen in der Bewilligung:
 Strahlenwarnzeichen an der Außenseite
 Am Ende der technischen Nutzungsdauer … 

nachweislich ordnungsgemäß als radioaktiver 
Abfall zu entsorgen.

 Tausch nur durch typengleiche Quelle
 Dichtheitszertifikat der Quelle
 Dichtheitsprüfung alle 10 Jahre
 Kontaminationskontrolle bei Verdacht auf Undichtheit der Quelle
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... die Ehre 1988

 Es war einmal ein 
Strahlenschutzbeauftragter ...

 ... der abgesetzt wurde

 ... der sich dadurch wirklich
in seiner Ehre gekränkt sah
 (nachdem er abgesetzt wurde)
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Die Pflicht…

 Es war einmal ein 
Strahlenschutzbeauftragter ...
 ... der nur mehr Pflichten und keine Ehre sah 
 ... der sich um medizinische Belange kümmern 

wollte
 ... der erkannte, dass er diese ehrenvolle 

Tätigkeit freiwillig übernimmt

 ... der die Pflicht abtreten wollte
 (oder jedenfalls entsprechend bezahlt werden 

wollte)
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Was ist zu tun? (1)

 Aufgaben nach StrSchG
 Verlust und Fund radioaktiver Stoffe (§26)
 Belehrung von Mitarbeitern und externen 

Personen (§29)

 Aufgaben nach AllgStrSchV
 Belehrungspflicht (§16)

- vor (!) Aufnahme der Tätigkeit
- mindestens jährlich
- Aufzeichnungen über Zeitpunkt und Inhalt
- schriftliche Arbeitsanweisungen über 

Schutzmaßnahmen für jede Tätigkeit
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Was ist zu tun? (2)

 Pflichten des Bewilligungsinhabers
mit denen der Strahlenschutzbeauftragte betraut 
werden muss (§15)

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes von 
Anlagen und Geräten

- Festlegung der technischen und sonstigen dem 
Strahlenschutz dienenden Maßnahmen für die 
einzelnen Arbeitsvorgänge

- Überwachung deren Einhaltung
- Obsorge für die Strahlenschutz-Einrichtungen
- Belehrung von Personen die den Strahlenbereich 

fallweise betreten
- unverzügliche Kenntnisnahme von Mängel

F. König, Der Strahlenschutzbeauftrage – eine Frage der Ehre? 13



Was ist zu tun? (3)

 Aufgaben des Bewilligungsinhabers
 Zutrittskontrolle (§18)

- Schriftliche Festlegung der Zutrittsregelung
- Kontrolle der Einhaltung (auch für mobile Geräte)

 Behördliche Organe begleiten (§21)
 Physikalische Kontrolle (§25)

- Auswertung der Dosimeter
- Meldung an die Behörde

 Zusammenarbeit mit Sicherheitsfachkräften und 
Arbeitsmedizin (§40)
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Was kostet das 2010?

 Übernahme der Tätigkeit:
 350 Arbeitsstunden

 Monatlich
 ca. 10 Arbeitsstunden
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Aufgabe: Annahmen:
1 x jährliche Strahlenschutzunterweisungen 3-4 Belerhungen pro Jahr
Ermittlung der diagn. Referenzwerte 46 h für 1 x Ermitteln --> alle 2 Jahre notwendig
Vorbereitung und Teilnahme an § 17 Check aller Unterlagen und Anwesenheit
Check der Sicherheitsanalysen alle 2 Jahre
Durchsicht der Dosismeterauswertungen 1,5 Stunden pro Monat (nicht abgegeben, Belehrung)
Überprüfen der Arbeitsanleitungen 3 Stunden pro Gerät alle 2 Jahre
Änderung von Anlagen 16 Stunden pro neuer Bewilligung (inkl. Verhandlung)
Beratung allgemein für Fragen allerlei
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Die Lehren (1)

1. Strahlenschutzbeauftragter sein heißt 
Verantwortung tragen
 § 39 StrSchG: Strafbestimmungen
„... ist mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro bis zu 50.000 
Euro zu bestrafen, wer vorsätzlich rechtswidrig ...“
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Die Lehren (2)

2. Strahlenschutzbeauftragter sein heißt 
Zeit aufwenden müssen
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Eine Frage der Ehre?

 Wikipedia:
Verdienter Achtungsanspruch
Gegenteil von Schande („Blamage“)

3. Die Tätigkeit des Strahlenschutz-
beauftragten ist ehrenvoll
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Zusammengefasst kann man Ehre als 

sozialen Zwang begreifen, den man als 

Bestandteil seiner eigenen Persönlichkeit 

begreift und verteidigt


